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STADT COTTBUS 
CHÓŚEBUZ  

Herrn 
Bodo Gabriel 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Gabriel, 
 
zu Ihrer Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 30.11.2016 bezüglich 
der Einwohnerbeteiligungssatzung kann ich Ihnen mitteilen, dass 
Einwohneranfragen künftig normalerweise auch dann mündlich in der 
Stadtverordnetenversammlung beantwortet werden, wenn die Anfrage nur 
schriftlich eingereicht wurde und der Antragsteller die Frage in der 
Stadtverordnetenversammlung nicht mündlich wiederholt. Sollte die 
Einwohnerfragestunde allerdings den Zeitraum von 45 Minuten überschreiten, 
kann die Beantwortung der Frage jedoch auch nur schriftlich erfolgen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Markus Niggemann 
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